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Siegen, 12.12.2022 

Antrag gemäß § 9 der Geschäftsordnung des Rates der Universitätsstadt Siegen 
zur Sitzung des Rates am 21_12.2022  

Betreff: Sperrwirkung Bürgerentscheid 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Damen und Herren im Rat der Stadt Siegen, 

zur Beratung und Beschlussfassung legt die Fraktion Gemeinsam für Siegen zur Ratssitzung am 
21.12.2022 folgenden Beschlussvorschlag vor: 

Beschlussvorschlag 

Der Rat der Stadt Siegen beschließt die Durchsetzung der Sperrwirkung auf den gesamten  
Beschluss [Punkte 1 — 3] zur Errichtung einer vierten Gesamtschule zum Schuljahr 2023/2024 
Nonage  Nr. VL 946/20221 aus der Sitzung des Rates vom 15.06.2022. 

Begründung 411 
Der Rat der Stadt Siegen hat am 31.08.2022 beschlossen, dass das am 20.06.2022 angezeigte 
Bürgerbegehren zulässig ist. 

Im Wortlaut des Antrages vom 20.06.2022 heißt es: „Das Bürgerbegehren  soli  sich gegen die 
Entscheidung des Rates der Stadt Siegen zur Gründung einer vierten Gesamtschule und die damit 
verbundenen Schulschließungen richten." 

Gemeint ist der Ratsbeschluss vom 15.06.2022 zur Vorlage 946/2022. Er beinhaltet sowohl die 
Schulschließungen, als auch die Errichtung der 4. Gesamtschule und das damit verbundene 
Genehmigungsverfahren. Alle Punkte wurden seinerzeit gemeinsam abgestimmt. 
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Die Verwaltung stellt mit der Vorlage 1170/2022 fest, dass mit der nunmehr abschließenden 
Feststellung der formellen Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bis zur Feststellung des Ergebnisses 
des Bürgerentscheids eine dem Begehren entgegenstehende Entscheidung der Gemeindeorgane 
nicht mehr getroffen Oder mit dem Vollzug einer derartigen Entscheidung nicht mehr begonnen 
werden darf (Sperrwirkung). 

Da sich das Bürgerbegehren gegen den Ratsbeschluss zur Errichtung einer 4. Gesamtschule 
richtet, umfasst die Sperrwirkung den I3eschluss zur Vorlage 946/2022 auch in Gänze. Folglich 
muss neben den angestrebten Schulschließungen auch die Errichtung einer 4. Gesamtschule und 
das damit verbundene Genehmigungsverfahren bis zum Bürgerentscheid gestoppt werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gemeinsam für Siegen Gemeinsam für Siegen 

eiw. heft-tow", 
Christian Sondermann Eva-Marie Bialowons-Sting 

Fraktionsvorsitzender stellv. Vorsitzende Schulausschuss 
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